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Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage nicht, ob die Kommunalbehörde den Wahlschein
selbst erstellt und designed hat, sondern ob sie ihn erteilt. Das ist das entscheidende Kriterium
laut Gesetz. Wenn die Behörde also den von dir geposteten Wahlschein herausgegeben hat,
scheint er auch rechtmäßig zu sein. Sollte man daran Zweifel haben, hat man
selbstverständlich die Möglichkeit, bei der herausgebenden Behörde nachzufragen.

Du fragtest ausdrücklich nach einer "Norm" für solche Wahlscheine, die es offensichtlich nicht
gibt. Stattdessen verweist das Gestz auf ein "Muster" , bei dem man nach meinem Verständnis
durchaus einen Gestaltungsspielraum hat.

Nach dem, was ich auf deiner Vorlage erkennen kann, scheint der Inhalt auch nicht wesentlich
von dem vorgegebenen Muster abzuweichen. Nach meinem Eindruck scheint es bei der
Gestaltung daher möglicherweise um eine platzsparende Gestaltung gegangen zu sein.
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